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Theuderich I. (* vor 481, † Ende 533), ostfränkischer 
König von 511 bis Ende 533 eines zu späterer Zeit als 
Austrasien bezeichneten Reichsgebiets. 

Der fränkische Geschichtsschreiber Gregor von 
Tours überliefert Theuderich als ältesten Sohn des 
Merowingerkönigs Chlodwig I.1 Die von Gregor als 
Konkubine bezeichnete Mutter von Theuderich ist 
unbekannt.2 Vermutlich gehörte sie einem Geschlecht 
Kölner Könige an.3 Außer Theuderich sollen übrige von 
Chlodwig gezeugte Abkömmlinge aus dessen Bund mit 
Chrodichild (Chlotildis) stammen. Von den männlichen 
Nachkommen aus dieser Verbindung waren Chlodo-
mer, Childebert I. und Chlothar I. beim Tod Chlodwigs 
im Jahr 511, der offiziellen Reichsteilung, noch am 
Leben. Mit dieser wurde die zwischen 507 und 511 von 
Chlodwig verfasste Reichsordnung Lex Salica auf seine 
Erbfolger übertragen. Nach gesicherten Erkenntnissen 
fielen auf Theuderich der größte Teil der heutigen 
Champagne, der Mosel- und Eifelraum sowie mittel-, 
nieder- und z. T. rechtsrheinische Gebiete.4 Seine Resi-
denzstätten sollen u. a. Reims (nach einer zweifelhaften 
Auslegung eines späteren Berichts von Gregor v. Tours 
über die Reichsteilung 561) und (nach Fredegar von 
Reims) Metz gewesen sein. Allerdings entsprechen 
diese Lokalisationen, nicht zuletzt wegen administrati-
ver Anforderungen an Theuderich für dessen vorwie-
gend persönliche Überwachung seines weiträumigen 
Territorialbesitzes, nach neuerer Forschungsauffassung 
nicht einem insgesamt schlüssigen historischen Quel-
lenbild.5 

Nach der Schlacht von Vouillé6, im Krieg gegen 
den Westgotenkönig Alarich II, beauftragte Chlodwig 
noch im Jahr 507 Theuderich mit einem Feldzug gegen 
den Albigeois, den Rouergue und die Auvergne, deren 
Bereiche er vollständig unterwarf.7 Durch die Interven-
tion von Theoderich d. Gr. im folgenden Jahr wurden 
die Franken bei Arles und Carcassonne jedoch von den 
Ostgoten zurückgeschlagen sowie 509/510 aus der 
Provence und vom Mittelmeer verdrängt.8  

Zwischen 516 und 522 entsandte Theuderich seinen 
Sohn Theodebert, den Gregor v. Tours zum Todeszeit-
punkt Chlodwigs als waffenfähig anmerkt,9 mit Heer 
und Flotte zur Niederschlagung eines Däneneinfalls 
unter ihrem Anführer Chlochilaichus.10 Zwischen 520 
u. 525 begab sich Theuderich, begleitet vom adoleszen-
ten Gallus, nach Köln. Aus dortiger aula regia besänf-
tigte Theuderich eine gewaltbereite Volksmenge, die 
Gallus durch seine Aktion gegen einen dortigen Hei-
dentempel aufgebracht hatte.11 Zu dieser Zeit, spätes-
tens um 526/527, rief Theuderich Kleriker aus Cler-
mont (Auvergne) zur Wahrnehmung kirchlicher Aufga-
ben nach Trier. 

Um 523/524 weigerte sich Theuderich, die Teil-
reichkönige Chlothar und Childebert gegen die Bur-
gunder zu unterstützen. Gregor v. Tours rechtfertigt 
diese Absage mit Theuderichs Vorbereitung auf einen 
Feldzug gegen die Auvergne. Diese musste nach der 

Intervention von Theoderich d. Gr. (508) aufgegeben 
werden und wurde um 524/525, nach Gregors Darstel-
lung infolge eines vom röm. Adeligen Arcadius vorge-
brachten Gerüchts, von Theuderich unterworfen.12,13 
Auf Anraten seines Truppenführers (dux) Hilpin-
gus/Hildingus verschonte er das befestigte Clermont 
und beauftragte dort seinen Vetter Sigivald als Statthal-
ter (quasi pro custodia). In dieser Auvergne-Invasion 
wurden das damalige Vollore14, Thiers15 (Dep. Puy-de-
Dôme) und Artonne16 zerstört. Die als uneinnehmbar 
beschriebene Festung Marlhac, deren Besatzung sich 
freikaufen musste, fiel kampflos an Theuderichs Streit-
kräfte. Der historische Beweggrund für Theuderichs 
Auvergne-Zug dürfte aus Sicht der Quellenforschung 
jedoch eher im ausschlaggebenden Zusammenhang mit 
der gesamtpolitischen Situation kurz vor und nach dem 
Tod Theoderichs d. Gr. gestanden haben.17 

Noch zu dieser Zeit, um 526, sorgte Theuderich für 
die Wiederherstellung des von Gewaltherrschaft ge-
zeichneten Trier. Der 526 oder 527 auf Theuderichs 
nachdrücklichem Wunsch gewählte Bischof Nicetius 
übernahm die umfangreiche christliche Restauration der 
Treverermetropole.18  

Wohl noch vor 530, so nach der Datierung und in-
haltlichen Akzeptanz der älteren Forschung, hat Theu-
derich das Angebot des Thüringerkönigs Herminefred 
angenommen, mit ihm das Reich von dessen Bruder 
Baderich zu teilen. Allerdings soll Herminefred dieses 
Versprechen nach der gelungenen Niederschlagung 
dieses Baderich gebrochen haben.19 Mit militärischem 
Beistand von Chlotar I., dem Theuderich nach Gregors 
Darstellung hierfür verlockende Reichsbeute in Aus-
sicht gestellt haben soll, hätten beide Frankenkönige 
einen an Kriegsgräuel reichen Feldzug gegen den 
schließlich fliehenden Herminefred geführt.20 Gregor 
verdeutlicht Theuderichs hemmungslose Habgier mit 
der Episode, dass ihm auf thüringischem Gebiet ein 
Anschlag auf Chlotar I. misslungen sein soll.21 Er 
schließt seinen Bericht über den Thüringerkrieg mit der 
Angabe, dass Theuderich nach der Rückkehr in seine 
Heimat nach Herminefred geschickt und zugesehen 
haben soll, wie dieser (wohl 531) von einer Mauer bei 
Tulbiacum (Zülpich = röm. Tolbiac – Tolbiacum) hin-
abgestürzt wurde.22,23 

Die Erfolg versprechende fränkische Invasion zur 
Übernahme Thüringens dürfte ebenfalls nur wenig nach 
526, wegen nunmehr hinfälliger pax Gothica Theode-
richs d. Gr., eingeleitet worden sein.  

Im Jahr 532 oder 533 soll Theuderich mit einer List 
einen Aufstand des in der Champagne herrschenden 
Frankenfürsten Munderich niedergeworfen haben, der 
nach Gregors Überlieferung einen Reichsanspruch 
erhoben hatte.24 

Ebenfalls um 533 entsandte Theuderich seinen 
Sohn Theudebert, begleitet von Chlotars Sohn Gunthar, 
zur Eroberung weiterer Gebiete, die im Spätsommer 
oder Herbst 508 durch Einschreiten von Theoderich d. 
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Gr. zurück an die Westgoten gefallen waren.25 Theude-
rich soll noch vor seinem Erkrankungstod26 seinen 
parens (mutmaßlichen Vetter) Sigivald nach einer 
längst vorausgegangenen Auseinandersetzung mit dem 
Schwert getötet haben.27  

Flodoard von Reims erwähnt eine Suavegotta (* 
Suavegotho) als Theuderichs Gemahlin.28 Gregor v. 
Tours gibt an, dass Theuderich zwar eine Tochter des 
Burgunderkönigs Sigismund zur Gattin hatte, nennt 
aber nicht ihren Namen.29 Beide Quellen können sich 
nicht auf ein und dieselbe Person beziehen, so dass 
Theuderich mindestens zwei Gemahlinnen hatte.30  

Gregor v. Tours erwähnt Theuderichs Vorliebe für 
Musik bzw. Gesang.31 Wohl an ihn überliefert ist ein 
Schreiben des Arztes und vermutlich ostgotischen 
Gesandten Anthimus über gesunde Ernährungsweise.32 
Nach den fragmentarischen historischen Quellen über 
Theuderich darf dessen potenzielle Konvertierung vom 
unchristlichen Glauben zum Katholizismus nicht ausge-
schlossen werden. 

Nach Theuderichs Tod konnte sein Sohn Theude-
bert I. (* um 495, † 547 o. 548)33 das väterliche Erbe 
gegen versuchte Übernahmen westfränkischer Könige 
bewahren. Theuderichs wahrscheinliche Tochter Theu-
dechild (* um 523, † vor 579)34 war mit dem Warnen-
könig Hermegis(c)lus (Hermegisel) sowie danach mit 
dessen Sohn Radigis vermählt. Sie kehrte später, als 
Radigis sich von ihr getrennt hatte, in ihre Heimat zu-
rück.35 

 Rolf Badenhausen 
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